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 Veröffentlicht am 25.02.1993

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §63 Abs1;

GGG 1984 §2 Z1 litc;

GGG 1984 §30 Abs2;

GGG 1984 §30 Abs3;

GGG 1984 TP2 Anm1;

VwRallg;

Rechtssatz

Ein "rechtliches Nichts" ist einer Anfechtung nicht zugänglich, und es kann dagegen auch kein Berufungsverfahren

statt=nden. Die Rechtslage ist nicht anders, als wenn jemand eine als "Berufung" bezeichnete Eingabe an das Gericht

richtete, ohne daß überhaupt ein Verfahren in erster Instanz stattgefunden hätte und ein Urteil in erster Instanz

vorläge. Es kommt nicht darauf an, daß die die GebührenpAicht vermeintlich auslösende Rechtsmittelschrift

ausdrücklich als "Berufung" bezeichnet wurde.
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